
AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN             Ausgabe 09/29. April 2011Seite 1 · STADTANZEIGER

STADTANZEIGER
Amtliches Bekanntmachungsblatt der Landeshauptstadt Schwerin • Ausgabe 09/2011 - 29. April 2011 • www.schwerin.de

Vorbereitungen laufen 
auf Hochtouren 

Pünktlich zum Inkrafttre-
ten des Gesetzes zum Bil-
dungs- und Teilhabepaket 
hat die Stadtverwaltung 
eine zentrale Anlaufstelle 
für die Beantragung der 
Leistungen im Stadthaus 
eingerichtet. Dazu wer-
den im Erdgeschoss des 
Stadthauses die entspre-
chenden Anträge erhältlich 
sein. Die Anlaufstelle 
ist im 1. Obergeschoss, 
Zimmer 1.005, zu finden. 
„Wir wollen die Leistun-
gen unkompliziert und 
so schnell wie möglich 
an die Eltern und Kinder 
weiterleiten“, sagt Sozi-
aldezernent Dieter Niesen.
Insgesamt können in 
der Landeshauptstadt 
rund 6.400 Kinder vom 
Bildungs- und Teilhabe-
paket profitieren. Dieter 
Niesen: „Die Zahl der 
Eltern, die Anträge für 
ihre Kinder stellen, steigt 
stetig. Bisher sind bei uns 
mehr als 400 Anträge 
eingegangen. Vor allem 
möchten die Eltern die 
Fahrtkosten zur Schule 
und das Mittagessen in 
der Kita und der Schule 
erstattet haben.“
Unter anderem können 
auch Zuschüsse für die 
Beiträge im Sportverein 
oder der Musikschule 
gestellt werden. 
„Ich wünsche mir, dass in 
den kommenden Wochen  
noch mehr Eltern von 
den Angeboten Gebrauch 
machen, und zu uns ins 
Stadthaus kommen, um 
einen Antrag zu stellen.“

Nähere Informationen gibt 
es unter www.schwerin.de

Foto: Schweriner Kurier
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Landeshauptstadt Schwerin
Die Oberbürgermeisterin
Am Packhof 2 – 6
19053 Schwerin
Telefon:  (0385)  545 - 1111
Telefax:  (0385)  545 - 1009
E-Mail:   info@schwerin.de
Internet:  www.schwerin.de

Öffnungszeiten
Montag  8 bis 16 Uhr
Dienstag 8 bis 18 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 8 bis 18 Uhr
Freitag  8 bis 13 Uhr
Samstag 9 bis 12 Uhr
(jeweils 1. und 3. im Monat)
Samstag-Öffnungszeiten
Das BürgerBüro im Stadthaus sowie 
die Kfz-Zulassungs- und Führer-
scheinstelle in der Otto-Hahn-
Straße haben jeweils am 1. und 
3. Samstag im Monat von 9.00 bis 
12.00 Uhr geöffnet.
Die nächsten Termine sind:
07.05., 21.05. und 18.06.2011
Ideen und Beschwerden
Haben Sie Anregungen, Hinweise 
oder Kritiken zur besseren Ser-
vice- und Leistungsqualität der 
Stadtverwaltung? Dann wenden 
Sie sich an das:
Ideen- und Beschwerdemanagement
Telefon:  (0385) 545 - 2222
Telefax:  (0385) 545 - 1009
E-Mail:
 ideen-beschwerden@schwerin.de
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oder als elektronisches Abo unter 
www.schwerin.de / Bestellkarte für 
Abonnement unter www.schwerin.de 
Erscheinungsweise: 2 x monatlich
Nächste Ausgabe: 13.05.2011

           KONTAKTE

          IMPRESSUM
Das Amt für Bürgerservice in der 
Schweriner Stadtverwaltung teilt mit, 
dass in der SR Vietnam ein neues 
Staatsangehörigkeitsgesetz in Kraft 
getreten ist, das eine neue Vorschrift 
für im Ausland lebende Vietnamesen 
enthält. Danach behalten alle im 
Ausland lebenden vietnamesischen 
Staatsangehörigen ihre Staatsan-
gehörigkeit. Sie müssen sich dazu 
jedoch bis zum 1. Juli 2014  bei einer 
vietnamesischen Auslandsvertretung 
registrieren lassen.
Eine Nichtregistrierung bis zum 1. 
Juli 2014 hat nach Artikel 26 Ziffer 
3 des vietnamesischen Staatsangehö-
rigkeitsgesetztes den Verlust der viet-
namesischen Staatsangehörigkeit zur 
Folge. Zur Vermeidung aufenthalts-
rechtlicher Nachteile bittet die Auslän-
derbehörde alle in Schwerin lebenden 
vietnamesischen Staatsbürger in 
ihrem eigenen Interesse zu prüfen, 

ob bereits eine Registrierung bei ihrer 
Auslandsvertretung in der Elsenstraße 
3, 12435 Berlin, Tel. 030-53 63 01 
08 erfolgt ist. Das Amt für Bürgerser-
vice bittet außerdem darum, dass die 

in Schwerin lebenden Vietnamesen 
den Nachweis über die ordnungs-
gemäße Registrierung auch bei der 
Ausländerbehörde (Am Packhof 2-6, 
19053 Schwerin) vorlegen.

Amt für Bürgerservice informiert vietnamesische Staatsbürger

Registrierung bei Auslandsvertretung erforderlich

Am 4. September 2011 findet die 
Wahl zum 6. Landtag in Mecklen-
burg-Vorpommern statt.

Die Gemeindewahlbehörde der Lan-
deshauptstadt Schwerin ist für das 
Stadtgebiet mit der Vorbereitung und 
Durchführung der Wahl betraut. Die 
Behörde ist zuständig für die Bildung 
der Wahlbezirke, die Bestimmung der 
Wahlräume und die Berufung der 
Wahlvorstände. Um diese Aufgaben 
bewältigen zu können, ist die Stadt 
auf die ehrenamtliche Mitarbeit der 
Wahlberechtigten angewiesen.
„Für die Besetzung der in den allge-
meinen Wahlbezirken zu bildenden 
Wahlvorstände bitte ich die im 

Stadtgebiet vertretenen Parteien und 
Wählergruppen, mir wahlberechtigte 
Einwohnerinnen und Einwohner 
zu nennen, die Interesse an dieser 
ehrenamtlichen Tätigkeit haben“, ruft 
Oberbürgermeisterin und Gemeinde-
wahlleiterin Angelika Gramkow auf.  
Eingereicht werden können die Vor-
schläge noch bis zum 6. Mai 2011. 

„Des Weiteren möchte ich alle Wahl-
berechtigten der Landeshauptstadt 
aufrufen, in den Wahlvorständen am 
4. September 2011 mitzuarbeiten. 
Insgesamt wird die Hilfe von rund 
600 ehrenamtlichen Wahlhelferinnen 
und Wahlhelfern in den allgemeinen 
Wahlvorständen benötigt, um die 
Wahl zu gewährleisten.“ 

Die Vorschläge der Parteien und Wäh-
lergruppen sowie die Bereitschaftser-
klärungen von interessierten Wahlbe-
rechtigten richten Sie bitte an:

Landeshauptstadt Schwerin
Die Oberbürgermeisterin
Wahlbehörde
Am Packhof 2-6

Postfach 11 10 42
19010 Schwerin 

Tel.: (0385) 545-1746, -1747 
Fax: (0385) 545-1749
E-Mail: wahlhelfer@schwerin.de.

Unter anderem gehört zu den 
Aufgaben eines Wahlvorstandes 
das Überwachen der Wahlhandlung 
im Allgemeinen, die Wahrung der 
Geheimhaltung der Wahl, die Auf-
rechterhaltung der Ordnung und Ruhe 
im Wahlraum, die  Beschlussfassung  
über die Zulassung oder Zurückwei-
sung einer wahlberechtigten Person, 
die Entscheidung über die Gültigkeit 
von Stimmzetteln und Stimmen 
sowie das Ermitteln und Feststellen 
des Wahlergebnisses für die Land-
tagswahl.

Wahlbewerberinnen oder Wahlbe-
werber und Vertrauenspersonen für 
Wahlvorschläge dürfen nicht die 
ehrenamtliche Tätigkeit in einem 
Wahlvorstand ausüben. Niemand 
darf in mehr als einem Wahlorgan 
Mitglied sein.

Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für 
Landtagswahl am 4. September gesucht

                                                                           Foto: Photocase.com

                     Foto: Photocase.com
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Öffentliche Auslegung 1. Änderung des Bebauungsplan 
Nr. 25.95.01 „Ludwigsluster Chaussee/Am Grünen Tal“ 
Die Landeshauptstadt Schwerin hat die öffentliche Auslegung der 1. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. 25.95.01 „Ludwigsluster Chaussee/Am Grünen Tal“  
beschlossen.  Der Geltungsbereich ist im Lageplan zeichnerisch dargestellt. Das 
Plangebiet liegt im Stadtteil Großer Dreesch direkt neben einem vorhandenen 
Baumarkt. Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt im beschleunigten Ver-
fahren. Gemäß § 13 Abs.3 BauGB wird von der Durchführung einer Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen. 

Der Entwurf des Bebauungsplans liegt in der Zeit vom 09. Mai 2011 bis 
zum 09. Juni 2011

in der Stadtverwaltung Schwerin, Am Packhof 2 – 6 (Rondell, 4. Etage) wäh-
rend der allgemeinen Öffnungszeiten aus. Während der Auslegungsfrist können 
Sie Stellungnahmen schriftlich einreichen oder während der Dienststunden zur 
Niederschrift geben. Ihre Stellungnahme kann bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, wenn sie nicht fristgerecht abgegeben 
wird. Ein Antrag auf Normenkontrolle (§ 47 Verwaltungsgerichtsordnung) ist 
unzulässig, wenn Sie mit ihm Einwendungen geltend machen, die Sie im Rahmen 
der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht haben, aber hätten geltend 
machen können. Umweltbezogene Informationen sind im zur Planung erarbei-
teten Schalltechnischen Gutachten verfügbar. Den Satzungsentwurf und weitere 
Informationen finden Sie auch unter www.schwerin.de/buergerbeteiligung. Dort 
können Sie Ihre Anregungen auch online abgeben

Landeshauptstadt Schwerin
Die Oberbürgermeisterin
i. V. Dr. Wolfram Friedersdorff Bebauungsplans Nr. 25.95.01 „Ludwigsluster Chaussee/Am Grünen Tal“  

In diesem Jahr wäre der große 
argentinische Bandoneonspieler und 
Komponist Astor Piazzolla 90 Jahre 
alt geworden. Ihm zu Ehren lässt 
Ensemble TANGO 3 bekannte Werke 
wie „Adiós Nonino“, „Michelangelo 
70“, „Escualo“ aufleben und vermit-
telt Hintergründe zu den einzelnen 
Musikstücken. Fotografische Impressi-
onen von Harald Kruse unter anderem 
aus Buenos Aires, Paris, New York 
machen das Programm zu einem 
multimedialen Kunsterlebnis der 
besonderen Art. 
Das Konzert findet am Freitag, dem 
6. Mai im Brigitte-Feldtmann-Saal 
des Konservatoriums statt. Beginn ist 
19 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro, 
ermäßigt 7,50 Euro. Kartenreservie-
rungen nimmt das Konservatorium 
gerne telefonisch unter (0385) 
5912748 oder per E-Mail unter 

dsemlow@schwerin.de entgegen.

Das Ensemble TANGO 3 wurde vor vier 
Jahren von Eckart Möbius (Klavier), 
Heinke Müller-Scheffbuch (Violine) 
und Christina Lüdicke (Violoncello) 
gegründet. Basierend auf der Neugier 
und Begeisterung für Tangomusik 
gilt seither das besondere Interesse 
der drei Musiker dem bedeutenden 
argentinischen Bandoneonspieler und 
Komponisten Astor Piazzolla, der in 
diesem Jahr seinen 90. Geburtstag 
gefeiert hätte. Im persönlichen Aus-
tausch mit den argentinischen Musi-
kern und Tango-Spezialisten Paulina 
Fain (Flöte) und Exequiel Mantega 
(Klavier) erhielten die drei Musiker 
entscheidende Anregungen und Impul-
se für die tiefer gehende Interpretation 
der Musik Piazzollas. Harald Kruse 
studierte Fotografie an der Folkwang 

Schule in Essen und absolvierte ein 
Studium der Psychologie in Hamburg. 
Die fotografischen Impressionen fing 

er unter anderem während verschie-
dener Reisen nach Buenos Aires, New 
York und Paris ein.

Konzert mit Fotoshow zum 90. Geburtstag von Astor Piazzolla

Ensemble TANGO 3 mit Heinke Müller-Scheffbuch / Violine, Eckart Möbius / Kla-
vier, Christina Lüdicke / Violoncello (v. l. n. r.)                    Foto: Harald Kruse
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Auf Grund des § 5 Abs. 3 des Gesetzes 
zum Schutz und zur Pflege der Denk-
male im Lande Mecklenburg-Vorpom-
mern (Denkmalschutzgesetz DSchG 
M-V) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 6. Januar 1998 (GVOBl. 
M-V Seite 12, 247), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. 
Februar 2010 (GVOBl. M-V Seite 66, 
84) wird nach Anhörung des Landes-
amtes für Kultur und Denkmalpflege 
Mecklenburg-Vorpommern und im 
Einvernehmen mit der Stadt Schwerin 
die Ausweisung des Denkmalbereiches 
„Jägerweg/Burgseestraße“ durch die 
Oberbürgermeisterin der Landeshaupt-
stadt verordnet.

§ 1
Erklärung zum Denkmalbereich

Das Areal am Jägerweg und an der 
Burgseestraße in der Stadt Schwerin 

wird in den im § 2 genannten Grenzen 
zum Denkmalbereich erklärt.

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich

(1) Der Denkmalbereich im Sinne des 
§ 2 Abs. 3 DSchG M-V umfasst in 
der Stadt Schwerin den Jägerweg in 
seinem gesamten Verlauf (zwischen 
Ecke Johannes-Stelling-Straße und 
Ecke Burgseestraße) und den süd-
lichen Abschnitt der Burgseestraße 
(zwischen Ecke Jägerweg und Ecke 
Johannes-Stelling-Straße). 

Geschützt ist bei beiden Straßen die 
jeweils nur auf einer Straßenseite vor-
handene Bebauung einschließlich der 
Grundstücke und der Straßenzug.

(2) Der Denkmalbereich umfasst in 

der Gemarkung 130768/Schwerin 
aus Flur 44 die Flurstücke 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 sowie aus 
Flur 48 die Flurstücke 12/9 und 17. 

Die genannten Grenzen ergeben 
sich aus der historisch gewachsenen 
Bebauung, wie sie in § 4 der vorlie-
genden Verordnung vorgestellt wird. 
Die Grenze des Denkmalbereiches ist 
in dem als Anlage beigefügten Plan 
im Maßstab 1:2000 eingetragen. 
Die Anlage ist Bestandteil der Ver-
ordnung.

(3) Für diesen Bereich gilt die Liste 
der Denkmale mit Straßen und 
Hausnummern in der jeweils aktuellen 
Fassung.

(4) Die Grenze des Denkmalbereichs 
ist in dem als Anlage 1 beigefügtem 
Übersichtsplan im Maßstab 1:2000 
(Flurkartenausschnitt der Stadt 

Schwerin) flur- und grundstücksgenau 
gekennzeichnet. 

Die Anlage 1 (Karte) ist Bestandteil 
dieser Verordnung und wird durch die 
untere Denkmalschutzbehörde Schwe-
rin, Landeshauptstadt Schwerin, Die 
Oberbürgermeisterin, Dezernat für 
Wirtschaft, Bauen und Ordnung, Amt 
für Stadtentwicklung, Abteilung Denk-
malpflege, Am Packhof 2-6, 19053 
Schwerin verwahrt.

Eine Ausfertigung der Verordnung über 
den Denkmalbereich „Stadt Schwerin 
- Jägerweg/Burgseestraße“ und die 
Übersichtskarte sind beim Landesamt 
für Kultur und Denkmalpflege Meck-
lenburg-Vorpommern, Domhof 4/5, 
19055 Schwerin niedergelegt. 

Die Verordnung einschließlich der 
Übersichtskarte kann bei den genann-
ten Behörden während der Dienstzeit 

Verordnung über den Denkmalbereich 
„Jägerweg / Burgseestraße“ in Schwerin

Aufstellung der Bebauungspläne „Am Stadthafen“ und 
„Wohnen am Stadthafen“
Am 25.10.2010 hat die Stadtvertretung die Machbarkeitsstudie „Entwicklung ehemalige Polizei Amtstraße“ beschlossen, welche die Möglichkeit einer Wohn-
baulandentwicklung der nördlich der Amtstraße liegenden Flächen und eine touristische oder gewerbliche Entwicklungsperspektive im südlichen Bereich aufzeigt. 
Die Stadtvertretung hat deshalb beschlossen, das Bebauungsplanverfahren Nr. 54.08 „Amtstraße“ in zwei selbstständigen Verfahren Nr. 54.08/1 „Am Stadt-
hafen“ (südlicher Bereich) und Nr. 54./08/2 „Wohnen am Stadthafen“ (nördlicher Bereich) weiterzuführen.
Die Machbarkeitsstudie ist unter: www.schwerin.de/stadtentwicklung einzusehen.

Landeshauptstadt Schwerin
Die Oberbürgermeisterin
i.V. Dr. Wolfram Friedersdorff

Bebauungsplanverfahren Nr. 54.08/1 „Am Stadthafen“ Bebauungsplanverfahren Nr. 54./08/2 „Wohnen am Stadthafen“
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von jedermann eingesehen werden.

§ 3
Ziel und Begründung der 

Unterschutzstellung

Denkmale im Sinne des Denk-
malschutzgesetzes „sind Sachen, 
Mehrheiten von Sachen und Teile 
von Sachen, an deren Erhaltung und 
Nutzung ein öffentliches Interesse 
besteht, wenn die Sachen bedeutend 
für die Geschichte des Menschen, für 
Städte und Siedlungen oder für die 
Entwicklung der Arbeits- und Wirt-
schaftsbedingungen sind und für die 
Erhaltung und Nutzung künstlerische, 
wissenschaftliche, geschichtliche, 
volkskundliche oder städtebauliche
Gründe vorliegen“ (DSchG M-V, § 2 
Abs. 1).

(1) Ziel

Ziel der Unterschutzstellung ist die 
Erhaltung des Grundrisses des in 
§ 2 definierten Bereiches und des 
Erscheinungsbildes seiner baulichen 
Anlagen und Strukturen, das durch 
deren historische Substanz geprägt 
wird. Soweit eine Erneuerung von 
Bauteilen, Gruppen von Bauteilen oder 
ganzen Gebäuden wegen irreparabler 
Schädigung der Bausubstanz unum-
gänglich ist, ist unter Berücksichtigung 
des Verhältnisses zwischen zu erneu-
ernder und zu erhaltender originaler 
Substanz abzuwägen, inwieweit eine 
originalgetreue oder freiere Gestaltung 
umgesetzt werden kann. In jedem Fal-
le zu erhalten sind jedoch die Fläche, 
das Straßen- und Wegesystem, die 
Platzräume, die Parzellenstruktur, die 
Lage und Ausrichtung der Bebauung, 
die Baufluchten sowie die Lage der 
Straßenzüge, die Maßstäblichkeit der 
Bebauung, die räumlichen Bezüge, die 
Frei- und Verkehrsflächen, wie in § 4 
dieser Verordnung beschrieben.

(2) Begründung

Der in § 2 vorliegender Verordnung 
bezeichnete Denkmalbereich wird 
unter Schutz gestellt, weil er ein 
bedeutendes Zeugnis der historischen, 
der städtebaulichen, der architektoni-
schen und der wirtschaftlichen Ent-
wicklung der Stadt Schwerin darstellt.
Die Siedlungsgeschichte des Bereichs 

lässt sich anhand von historischen 
Karten und Plänen mindestens bis 
in das frühe 18. Jahrhundert zurück-
verfolgen. Der markante, aus drei 
Wegen gebildete Siedlungsgrundriss 
hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits 
herausgebildet. Große Acker- und Gar-
tenflächen von Büdnereien waren hier 
entstanden, die im Laufe des 19.
Jahrhunderts in kleinere Häuslerpar-
zellen verwandelt wurden.

Der mit der Gründerzeit einsetzende 
Wirtschaftsaufschwung forcierte 
die Stadterweiterung, das Interesse 
finanzkräftiger Bauherren richtete sich 
vor allem auf attraktive vorstädtische 
Wohnlagen wie das an Jägerweg und 
Burgseestraße gelegene Gebiet. Nach 
den Wünschen ihrer Auftraggeber 
errichteten einheimische Maurermeis-
ter individuelle Villen inmitten großer 
Gärten. Mischformen beliebter histo-
rischer Baustile sind kennzeichnend 
für die Architektur der Siedlung und 
Ausdruck ihrer Entstehungszeit.

Städtebaulich von besonderer Bedeu-
tung ist der Denkmalbereich aufgrund 
seiner Nähe zu Burgsee und Schloss-
garten mit freier Blickbeziehung zum 
Schweriner Schloss. Die besondere 
topographische Situation mit dem 
nach Südwesten ansteigenden 
Terrain verleiht dem Bereich zudem 
eine besondere landschaftliche Qua-
lität. Durch die insgesamt moderaten 
baulichen Veränderungen der letzten 
Jahrzehnte hat die Siedlung bis heute 
ihr gestalterisch wertvolles Erschei-
nungsbild bewahrt.

Bauhistorische Entwicklung

Die Grundstücke an Jägerweg und 
Burgseestraße waren ehemals Teil der 
Ostorfer Feldmark, einem domanialen 
Gebiet, das noch bis weit ins 19. Jahr-
hundert aus großen Büdnereien und 
Gärten bestand. Erst seit 1912 gehört 
die Gemeinde Ostorf zu Schwerin und 
gilt als besonders schöner, von einer 
villenartigen Besiedlung geprägter 
Stadtteil.
Eine Reihe historischer Pläne spiegelt 
die bauliche Entwicklung des Sied-
lungsgebiets seit dem 18. Jahrhundert 
deutlich wider. Der „Grundriss der 
Stadt und Vestung Schwerin“ von 
1730 gehört zu den frühen bildli-
chen Quellen, in denen das spätere 

Siedlungsgebiet, das in unmittelbarer 
Nähe des Schlossgartens liegt, dar-
gestellt ist. Der markante dreieckige 
Grundriss des Bereichs - gebildet durch 
die in südöstlicher Richtung verlaufen-
de Landstraße (spätere Ludwigsluster 
Chaussee, heute Johannes-Stelling-
Straße), den den Schlossgarten nach 
Westen abschließenden Weg (heute 
Burgseestraße) und den von der 
späteren Ludwigsluster Chaussee nach 
Osten abzweigenden Weg (heute 
Jägerweg) - hat sich bereits ausge-
prägt. Der Bereich ist unbebaut, nur 
nördlich davon sind mehrere Gebäude 
angedeutet, die vermutlich zum alten 
Jägerhof gehörten.

Auch auf der 1786 entstandenen 
Wiebekingschen Karte von Mecklen-
burg ist das Gebiet südwestlich des 
Schlossgartens noch weitgehend 
unbebaut. Nur auf dem Eckgrundstück 
im Kreuzungsbereich Jägerweg/Burg-
seestraße ist eine Bebauung zu sehen, 
bei der es sich möglicherweise um ein 
Ackerbürgergehöft handelte.

Eine wichtige bildliche Darstellung ist 
die von C. F. v. Martius angelegte 
Karte „Schwerin nebst Umgebun-
gen“ von 1819, die sich durch ihre 
hohe topographische Genauigkeit 
auszeichnet. Entlang des Jägerwegs 
ist die Bebauung vorangeschritten, 
es sind mehrere freistehende Gebäude 
eingezeichnet, die unmittelbar an der 
Straße aufgereiht sind. Die großen 
Gärten wurden höchstwahrscheinlich 
landwirtschaftlich genutzt. Das wegen 
seiner Größe und Lage markanteste 
Gebäude steht auf dem oben bereits 
erwähnten Eckgrundstück Jägerweg/
Burgseestraße. Im Bereich der Aufwei-
tung am nordwestlichen Beginn des 
Jägerwegs ist das Gebäudeensemble 
des alten Großherzoglichen Jägerhofs 
zu sehen, zu dem auch eine „Hof-
jäger-Scheune“ auf dem heutigen 
Grundstück Jägerweg 1 gehörte, die 
auf einer undatierten Karte der „Her-
telschen Büdnerei“ eingezeichnet ist.

Bis Mitte des 19. Jahrhunderts 
bleibt die bauliche Situation rund 
um den Jägerweg im Wesentlichen 
unverändert. 1854-56 entsteht dann 
als größeres Bauensemble an der 
Südseite der Ludwigsluster Chaussee 
der neue Jägerhof nach Plänen des 
Schweriner Hofbaumeisters Hermann 
Willebrand (1816-1899). Die „Charte 

vom Großherzoglichen Schloßgarten 
bei Schwerin“ (1859/61) zeigt die 
neu entstandenen Gebäude: das 
Berliner Tor (1841), den Jägerhof 
und die Artillerie-Kaserne (1856/60). 
Der Jägerweg ist an der Südseite mit 
einer nun dichten Reihe freistehender 
Gebäude bebaut, die eine einheitliche 
Bauflucht bilden. Das Gelände neben 
dem Schlossgarten befindet sich nach 
wie vor in großherzoglichem Besitz, 
zu dem auch der alte Jägerhof und die 
unbebaute Marstall-Wiese gehören. 
Interessanterweise sind die großen 
Grundstücke in diesem Teil der Ostorfer 
Feldmark nun näher bezeichnet. So ist 
das als dreieckige Grundfläche erschei-
nende Siedlungsgebiet Jägerweg/
Burgseestraße/Ludwigsluster Chau-
see in drei große Büdner-Parzellen 
aufgeteilt, die mit den Nummern I, 
II und III versehen sind. Auf späte-
ren Plänen werden die Büdnereien 
mit den Namen ihrer Eigentümer als 
„Magerfleisch’sche Büdnerei“ (Nr. 
I), „Stender’sche Büdnerei“ (Nr. 
II) und „Hertel’sche Büdnerei“ (Nr. 
III) bezeichnet. Aus diesen großen 
Büdnereien wurden bei steigendem 
Bedarf an bebaubaren Grundstücken 
nach und nach sogenannte Häus-
lereien herausgelöst, die zunächst 
wahrscheinlich Pachtbesitz waren, 
denn die Büdnereibezeichnungen 
finden sich noch auf Plänen aus dem 
frühen 20. Jahrhundert wieder . Wäh-
rend die Büdnereien II und III bereits 
seit dem frühen 19. Jahrhundert eine 
immer dichter werdende Bebauung 
am Jägerweg aufweisen, ist das für 
die Büdnerei I, die die Grundstücke an 
der Burgseestraße umfasste, durch die 
einschlägigen Karten nicht überliefert. 
Diese Büdnerei, die sich im Besitz von 
Carl Magerfleisch befand, wurde erst 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts in 
sechs Häuslergrundstücke geteilt. 

Ein Hinweis auf eine Vorgängerbe-
bauung in diesem Bereich findet sich 
– laut heutigem Hauseigentümer – 
im Keller des Gebäudes Burgseestraße 
2, wo der Torbogen einer ehemaligen 
Wagenzufahrt erhalten sein soll.
Möglicherweise stammt dieser noch 
von dem großen Gebäude an der Ecke 
Jägerweg/Burgseestraße, das auf 
früheren Karten eingezeichnet ist. Mit 
dem nach der deutschen Reichsgrün-
dung (1871) einsetzenden wirtschaft-
lichen Aufschwung erhöhte sich die 
Nachfrage nach neuen Wohngebieten 
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außerhalb der engen Grenzen des 
Schweriner Stadtgebiets. Dass die 
Bedürfnisse einer finanzstarken Klien-
tel in dieser Hinsicht bisher nur unzu-
reichend befriedigt worden waren, 
verdeutlicht das folgende Zitat:

„Es fehlt an Wohnung für Leute, 
welche ein Haus führen, deren Bedürf-
nisse das Maaß des Gewöhnlichen 
übersteigen, und welche zu ihrer 
Bedienung, zur Führung ihres Haus-
standes ein Bedienten-Personal zu hal-
ten genöthigt sind. Die Schwerin jedes 
Jahr besuchenden Touristen finden 
Schwerin ohne Gleichen, da aber der 
Mangel an geeigneten Wohnungen 
und die städtischen Verhältnisse nicht 
verlockend sind, so kehren sie wohl 
von Jahr zu Jahr wieder, bedauern 
jedoch, daß die Wohnungsverhältnisse 
einen [...] dauernden Aufenthalt nicht 
gestatten.“

Für Kaufinteressierte war insbeson-
dere das nahegelegene Ostorf ein 
idealer Ort zur Errichtung villenartiger 
Eigenheime inmitten weitläufiger 
Gartengrundstücke. Als besonders 
attraktiv galt das Gebiet Jägerweg/
Burgseestraße mit seiner Lage an  
Schlossgarten und Burgsee.

Die in Zusammenhang mit dem Bau der 
Artillerie-Kaserne erwartete Nachfrage 
nach neuem Baugrund in der Nähe der 
Kaserne führte zur Aufstellung eines 
Bebauungsplans (1900 genehmigt), 
mit dem man die zukünftige Neubau-
tätigkeit in die richtigen Bahnen len-
ken wollte. Festgelegt waren hier die 
Baufluchtlinien, die offene Bauweise, 
die Gebäudehöhe von höchstens zwei 
Geschossen, die Gebäudelänge und 
die Bauabstände. Um den Charakter 
Ostorfs als Villenvorort zu festigen, 
sollten „alle Wohngebäude das Ausse-
hen von Landhäusern erhalten“.

Die Entwürfe für die Neubauten muss-
ten der Baupolizei zur Abstimmung 
vorgelegt werden. Da „gewöhnliche 
Anlagen nicht zugelassen werden 
sollen“, waren sowohl Vorder- als auch 
Seitenfassaden genehmigungspflich-
tig und mussten in „angemessener 
Fassaden-Ausbildung“ hergestellt 
werden. Auch die großherzogliche 
Kammer hatte Mitspracherecht, da die 
Gebäude in unmittelbarer Nähe des 
Schlossgartens entstanden. Das betraf 
insbesondere die Bebauung am Jäger-

weg, entsprechende Baupläne waren 
dem Großherzog sogar persönlich 
vorgelegt worden.

Die Bebauung an Jägerweg und 
Burgseestraße in ihrer heutigen Form 
entstand in den Jahren 1884 bis 
ca. 1903. Ausgeführt wurden die 
Wohnhäuser von einheimischen Mau-
rermeistern, die auch für die Entwürfe 
verantwortlich zeichneten, unter ihnen 
C. Glatz, Carl Frese, F. Nieske, alle 
drei Hofmaurermeister in Schwerin. 
Anders als beispielsweise bei der 
Villenbebauung am Ostorfer Ufer, wo 
teilweise mehrere Grundstücke von 
einem Bauunternehmer bebaut und 
dann verkauft wurden, scheinen in der 
Siedlung „Jägerweg/Burgseestraße“ 
private Bauherren nur im eigenen 
Interesse tätig geworden zu sein. 
Lediglich das Doppelhaus Burgseestra-
ße 4/5 wurde von ein und demselben 
Bauherrn – dem ehemaligen Büdner 
Carl Magerfleisch – errichtet, wobei 
Magerfleisch das Wohnhaus Nr. 4 
selbst bewohnte, die Nr. 5 aber kurz 
nach Fertigstellung weiter verkaufte.

Bebaut wurden die Grundstücke mit 
maximal zweigeschossigen Wohn-
häusern. Die Baufluchtlinie war hinter 
einer Vorgartenzone relativ dicht 
an die Straße gerückt, so dass sich 
großflächige Gartenbereiche ergaben. 
Den architektonischen Vorlieben der 
Zeit entsprach die Durchbildung der 
Fassaden mit vorkragenden Erkern, 
Risaliten, Balkonen und über die 
Trauflinie geführten Giebeln und Turm-
aufbauten. Historisierende Baudetails 
verschiedener Epochen vereinten sich 
an den Fassaden zu einem vielfältigen 
Stilgemisch. Formen der Backsteingo-
tik und der niederländischen Renais-
sance finden sich ebenso wie klassizis-
tische und Heimatstil-Elemente sowie 
Jugendstildekor. Typisch waren auch 
die Materialkombinationen von Putz- 
und Klinkerflächen, teilweise auch 
Fachwerk, das laut Bauordnung nur 
für das Obergeschoss und Vorbauten 
statthaft war. Dem herrschaftlichen 
Anspruch der Erbauer entsprechend 
waren die Villen von großzügigen 
Raumzuschnitten mit zahlreichen 
Zimmern, Salons und Stuben für 
Bedienstete geprägt.

(Pferde-) Ställe und Wagenremisen 
waren noch ganz selbstverständliche 
Bestandteile der Grundstücksbebau-

ung im frühen 20. Jahrhundert, später 
wurden sie zu Garagen ausgebaut 
oder durch Neubauten ersetzt.
Die Vorgartenzonen waren zur Straße 
hin mit schmiedeeisernen Ziergitter-
zäunen begrenzt.

Großzügige Hausgärten erstreckten 
sich seitlich und hinter den Wohnhäu-
sern, infolge des ansteigenden Gelän-
des waren sie teilweise terrassiert. Das 
Aussehen der alten Gärten ist nicht 
überliefert, anhand ihrer heutigen 
Struktur auch nicht mehr nachvollzieh-
bar. Angeregt durch den nahe gele-
genen Schlossgarten und dem Villen-
charakter des Vorortes entsprechend, 
werden sie aber sicherlich als prächtige 
Ziergärten angelegt worden sein. So 
zeigt auch die Entwurfszeichnung von 
Carl Frese für die Villa am Jägerweg 2 
(1903) ein besonderes Detail: neben 
dem Wohnhaus ist eine gestaltete 
Grünfläche mit verschlungenem Weg 
und Ziersträuchern dargestellt. 

Die Villen waren ursprünglich als Ein-
familienwohnhäuser ausgeführt, ins-
besondere die Gebäude am Jägerweg 
erwiesen sich im Laufe der Zeit aber 
doch als zu groß und unwirtschaftlich. 
Umbauten in Mehrfamilienhäuser oder 
soziale Einrichtungen waren die Folge. 
Im Falle der Villa Jägerweg 3 wurde in 
einer Verkaufsannonce in den 1930er 
Jahren ausdrücklich damit geworben, 
dass sich das Gebäude am besten als 
Klinik, Kinderheim, Alters- oder Mütte-
rerholungsheim eignen würde.

Abgesehen von einzelnen Umbau- 
und Modernisierungsmaßnahmen 
- z. B. Aufstockungen (Jägerweg 
4, Burgseestraße 2), Ausbau des 
Dachgeschosses (Burgseestraße 4), 
Umwandlung von Gartenflächen in 
Parkraum (Jägerweg 4) - ist die 
Siedlung Jägerweg/Burgseestraße in 
ihrer Gesamterscheinung weitgehend 
unverändert erhalten und hat den Cha-
rakter einer qualitätvoll bebauten vor-
städtischen Villensiedlung bewahrt. 

§ 4
Sachlicher Geltungsbereich 

(Schutzgegenstand)

(1) Im Geltungsbereich dieser Ver-
ordnung sind geschützt

- der überlieferte historische Siedlungs-

grundriss
- das überlieferte historische Erschei-
nungsbild

(2) Der historische Siedlungsgrund-
riss wird bestimmt durch

a) die Fläche des Denkmalbereiches, 
deren Begrenzung in § 2 beschrieben 
ist.

b) das innerhalb dieser Fläche 
überlieferte historische Straßen- 
und Wegesystem 
Der in seinem gesamten Verlauf zum 
Denkmalbereich gehörende Jägerweg 
verläuft in West-Ost-Richtung mit 
leichter Abweichung in Richtung 
Nordwest-Südost. Er trifft an seinem 
Ostende in rechtem Winkel auf die 
Burgseestraße. Sie verläuft in Nord-
Süd-Richtung mit leichter Abweichung 
in Richtung Nordost-Südwest. Zum 
Denkmalbereich gehört ihr südlicher, 
kürzerer Abschnitt. Während der 
Jägerweg einen schnurgeraden 
Verlauf hat, beschreibt die ebenfalls 
gerade Burgseestraße kurz vor ihrer 
Einmündung in die Johannes-Stelling-
Straße eine leichte Kurve nach Osten. 
Die beiden Straßenzüge bilden zwei 
Seiten eines ungleichen, schmalen 
Dreiecks. Dessen dritter Schenkel ist 
die Johannes-Stelling-Straße, die aber 
nicht im Denkmalbereich liegt. Auf der 
von den genannten drei Straßen
gebildeten Fläche befinden sich keine 
zusätzlichen Wege.

c) die Platzräume

Im Denkmalbereich liegen keine 
Plätze. Lediglich in den Mündungs-
bereichen des Jägerwegs und der 
Burgseestraße in die Johannes-Stel-
ling-Straße kommt es zur Erweiterung 
der Straßenzüge. Die Einmündung 
Jägerweg/Johannes-Stelling-Straße, 
in der die beiden Straßen in einem 
sehr spitzen Winkel aufeinander tref-
fen, ist durch die weitläufige Anlage 
der Straßenbahnschienen, die hier in 
eine Wendeschleife laufen, besonders 
aufgeweitet. Im Mündungsbereich 
Burgseestraße/Johannes-Stelling-Stra-
ße kommt es ebenfalls zu einer platz-
artigen Aufweitung, da der Straßenzug 
sich schon auf Höhe Burgseestraße 4 
von der Häuserflucht entfernt. Die 
so entstehende Freifläche zwischen 
Straße und Grundstücksgrenze ist mit 
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einer Grünanlage gestaltet.

d) die überlieferte Parzellenstruk-
tur mit ihrer Bebauung
Das spitzwinklige Dreieck des 
Denkmalbereichs ist in Parzellen 
unterschiedlicher Größe und Form 
aufgeteilt – ein Ergebnis ihrer Ent-
stehung aus drei großen Büdnereien. 
Die Grundstücke Jägerweg 1, 2, 3 
und 4 erstrecken sich jeweils bis zur 
Johannes-Stelling-Straße. Bedingt 
durch deren schrägen Verlauf bzw. 
das spitzwinklige Zusammentreffen 
der beiden Straßenzüge nehmen die 
Grundstücke an Tiefe stark zu. Sie 
haben alle die Form unregelmäßiger 
Vierecke mit einer abgeschrägten 
Seite. Die Grundstücksbreite ist bei 
Jägerweg 1 und 2 sehr viel größer als 
bei Jägerweg 3 und 4.

Die Grundstücke Jägerweg 5 sowie 
Burgseestraße 1 bis 5 sind durch 
Parzellierung einer langgestreckten, 
an der Burgseestraße gelegenen Büd-
nerei entstanden. Sie sind sehr viel 
kleiner und regelmäßiger geformt als 
die am Jägerweg und haben gerade 
verlaufende Grenzen. Es handelt sich 
um längsrechteckige, senkrecht zur 
Straße ausgerichtete Grundstücke. 
Die Eckparzelle Burgseestraße 1 ist 
annähernd quadratisch, die Parzelle 
Burgseestraße 5 hat eine Trapezform.
Die Bebauung der Grundstücke 
besteht aus jeweils einem Gebäude. 
Diese unterscheiden sich in der Größe, 
haben jedoch alle eine annähernd 
quadratische Grundfläche, die durch 
kleinere Vor- und Rücksprünge vari-
iert ist. Die Gebäude auf den großen 
Parzellen Jägerweg 1, 2, 3 und 4 
sind freistehend, Burgseestraße 2/3 
und 4/5 sind jeweils als Doppelhaus 
errichtet. Jägerweg 5 und Burgsee-
straße 1 sind ohne Zwischenraum 
aneinander gebaut.

Alle zehn Gebäude sind von der vorde-
ren Grundstücksgrenze zurückgesetzt, 
so dass eine Vorgartenzone zwischen 
Fassade und Gehweg entsteht. Aus-
nahmslos sind jedoch die rückwärtigen 
Grundstücksbereiche - bzw. im Fall von 
Jägerweg 1 der seitlich anschließende 
Grundstücksteil - sehr viel tiefer als die 
Vorgärten. Hier, im hinteren Bereich 
der Parzellen, findet sich bis auf die 
zum Jägerweg 5 gehörige Autogarage 
keine massive Bebauung.

e) die historischen Baufluchten, wel-
che den Straßenraum begrenzen
Bezüglich der Baufluchten gibt es 
wiederum Unterschiede zwischen 
den großen Parzellen des Jägerwegs 
und den kleineren der Burgseestraße. 
Wie unter (2) d) beschrieben, sind 
alle Gebäude des Denkmalsbereichs 
von der vorderen Grundstücksgrenze 
zurückgesetzt errichtet worden. Wäh-
rend aber die beiden Doppelhäuser in 
der Burgseestraße einer einheitlichen 
Baufluchtlinie folgen, haben die 
großen freistehenden Bauten des 
Jägerwegs eine unterschiedlich tiefe 
Vorgartenzone. Dabei fällt besonders 
der starke Rücksprung des Gebäudes 
Jägerweg 1 auf, das einen größeren 
Abstand zum Jägerweg als zur 
Johannes-Stelling-Straße aufweist. Die 
Häuser Jägerweg 2 und 3 stehen mit 
ihren vorspringenden Gebäudeteilen 
besonders nahe an der vorderen 
Grundstücksgrenze.

(3) Das historische Erscheinungsbild
wird getragen von der überlieferten 
historischen Substanz, deren konkrete 
Gestalt jeweils die Zeit ihrer Entste-
hung und bauhistorischen Verände-
rung authentisch bezeugt, und es wird 
bestimmt durch:

a) die Lage der Straßenzüge
Der Denkmalbereich liegt südlich der 
Altstadt und des Burgsees in unmittel-
barer Nähe zum Schlossgarten, also in 
dem Bereich der Stadt, der bis 1912 
nicht zu Schwerin, sondern zu Ostorf 
gehörte. Die beiden Straßenzüge des 
Denkmalbereichs werden begrenzt: 
im Norden durch die große Freifläche 
westlich des Schlossgartens, im Osten 
durch den südlichen Teil des Schloss-
gartens mit Freilichtbühne und im Süd-
westen durch die Hauptverkehrsachse 
Johannes-Stelling-Straße, die frühere 
Ludwigsluster Chaussee.

b) die baulichen Anlagen und die 
historisch geprägte Gestaltung der 
nach außen sichtbaren Bauteile
Bei den zehn im Denkmalbereich 
liegenden Gebäuden handelt es 
sich um massiv errichtete Bauten. 
Lediglich beim Jägerweg 2 ist das 
Obergeschoss in Fachwerk ausge-
führt. Die Bauten sind ausnahmslos 
zweigeschossig, unterscheiden sich 
aber dennoch in der Gesamthöhe, 

und zwar abhängig von der gewählten 
Dachform. In einigen Fällen finden sich 
hohe Sockelgeschosse mit Souterrain-
Wohnraum; die Häuser Jägerweg 4 
und 5 verfügen an der Straßenseite, 
das Haus Jägerweg 3 in seinem 
vorgezogenen Gebäudeteil über ein 
niedrigeres 2. Obergeschoss.
Die Baukörper sind alle traufständig 
zur Straße ausgerichtet; für das stra-
ßenseitige Erscheinungsbild sind bei 
den meisten Häusern allerdings auch 
große übergiebelte Risalite prägend. 
Die Hauseingänge befinden sich in 
der Regel an der Straßenseite - hier 
meist in von der Bauflucht zurückge-
setzt gelegenen Gebäudeteilen -, bei 
einigen Häusern auch an der Gebäude-
seite. Als Gebäudeerschließung finden 
sich sowohl ebenerdige Eingangssitua-
tionen als auch mehrstufige Aufgänge 
bis hin zu Freitreppen.

Bezüglich der Dachformen gibt es 
einige Unterschiede. Die freistehenden 
Villen Jägerweg 1, 2 und 3 sowie das 
Eckgebäude Burgseestraße 1 verfügen 
über hohe, teilweise weit vorkragende 
Sattel-, Walm- und Krüppelwalmdä-
cher. Durch das Ineinandergreifen und 
die Höhenstaffelung verschiedener 
Dachteile, durch übergiebelte Risalite 
und Erker, mit separaten Dächern 
versehene Ecktürme, aber auch 
unterschiedlich gestaltete Gaupen 
werden sie zu abwechslungsreichen 
Dachlandschaften.

Während das Gebäude Jägerweg 4 
ebenfalls ein - allerdings durch den 
straßenseitigen Dachausbau halb 
verdecktes - steileres Satteldach 
aufweist, sind die übrigen Häuser 
mit sehr viel flacheren Sattel- bzw. 
Teil-Mansarddächern versehen. Für 
die ansteigende Hausreihe in der Burg-
seestraße sind die abgestuften Dächer 
ein charakteristisches Gestaltungse-
lement. Die Burgseestraße 2 erhielt 
im Rahmen eines nachträglichen 
Dachausbaus ein Teil-Mansarddach, 
das durch seine größere Firsthöhe 
die Dächer-Staffelung unterbricht 
und auch das straßenseitige Erschei-
nungsbild des Gebäudes verändert. 
Die Dächer sind mit Dachziegeln bzw. 
Biberschwänzen gedeckt, abweichend 
davon findet man bei Jägerweg 1 und 
Burgseestraße 5 Schieferdeckung.

Bei einigen der im Denkmalbereich 
liegenden Gebäude handelt es sich 

um reine Putzbauten; die meisten 
Fassaden sind jedoch in einer Kom-
bination aus Putz- und Ziegelflächen 
ausgeführt. Es gibt sowohl Beispiele, 
bei denen eine verputzte Fassade 
mit Ziegeldekor versehen ist, als auch 
solche, bei denen eine ziegelsichtige 
Fassade Gliederungselemente in Putz 
aufweist.
Gemeinsam ist den zehn Gebäuden 
der architektonische Anspruch indivi-
duell errichteter Villenbauten, der sich 
auch in der Verschiedenartigkeit des 
Außenbaus zeigt. 

Entsprechend der Architekturauf-
fassung des Historismus finden 
sich bei der Fassadengestaltung 
stilistische Rückgriffe auf die Gotik 
(Ziegelsichtigkeit, Treppengiebel, 
Spitzbogenblenden, Maßwerkdekor 
aus glasierten Formsteinen), die 
niederländische Renaissance (Ziegel-
sichtigkeit mit Putzdekor, geschweifte 
Giebel mit Voluten, Rustika an den 
Gebäudekanten), den Klassizismus 
(flache Dreiecksgiebel als Bekrönung 
von Fenstern und Risaliten). Es gibt 
sowohl Gebäude mit plastischen 
Gliederungselementen wie stark 
profilierten geschosstrennenden 
Gesimsen, kräftiger Rustika und 
Fenstereinfassungen als auch Häuser 
mit flächigerer Fassadengestaltung. 
Balkone, Erker und Verandavorbau-
ten sind wiederkehrende Motive. Ein 
verbindendes Gestaltungselement der 
Hausfassaden, das allerdings in seiner 
Ausführung ebenfalls sehr variiert, sind 
die mehr oder weniger stark hervortre-
tenden übergiebelten Risalite bzw. 
Vorbauten; die Form der Giebel reicht 
vom aufwändig dekorierten Schweif-
giebel über den blendengeschmückten 
Treppengiebel bis zum flachen Giebel 
in Dreiecks- oder Segmentbogenform. 
Bei einigen Gebäuden finden sich als 
Belebung der Straßenfronten auch 
Türme; der Eckturm des Hauses 
Burgseestraße 5 gibt dem die Stra-
ßenecke Johannes-Stelling-Straße/
Burgseestraße markierenden Baukör-
per einen besonderen Akzent.

Bei nahezu allen Gebäuden sind die 
originalen Haustüren erhalten. Es han-
delt sich um teilweise sehr aufwändige 
Rahmenfüllungskonstruktionen, die 
- abhängig von der Formensprache 
des Hauses - verschiedenartige 
Gliederungs- und Zierformen zeigen. 
Die oberen Füllungen der zweiflüge-



AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN             Ausgabe 09/29. April 2011Seite 8 · STADTANZEIGER AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN STADTANZEIGER · Seite 9Ausgabe 09/29. April 2011

ligen Türen sind meist verglast; beim 
Jägerweg 2 findet sich ein prächti-
ges schmiedeeisernes Ziergitter. Im 
Gegensatz zu den Türen sind die 
Fenster durchgängig modernisiert; 
lediglich bei dem Gebäude Jägerweg 2 
hat sich ein originales, farbig gefasstes 
Treppenhausfenster erhalten.

c) die Maßstäblichkeit der Bebau-
ung
Die erhaltene historisch gewachsene 
Bebauung des Denkmalbereichs ist 
in Höhe und Volumen der Baukörper 
ausgesprochen homogen, da es sich 
bei den zehn Gebäuden ausnahmslos 
um Bauten handelt, die in der kurzen 
Zeitspanne von 1884 bis ca. 1903 
als zweigeschossige Villen in der 
privilegierten Lage unmittelbar am 
Schlossgarten entstanden.

Zwar gibt es einige wenige störende 
Änderungen aus jüngerer Zeit, wie 
insbesondere die Entfernung der 
Turmhaube am Gebäude Jägerweg 
4, aber keine maßstabssprengenden 
Neu-, An- oder Umbauten.

d) die räumlichen Bezüge
Die Lage, Anordnung und Proportionie-
rung der Gebäude führen gemeinsam 
mit der spezifischen Topographie, der 
Straßenführung und der Vegetation 
innerhalb des Untersuchungsgebiets 
zu Raumbildungen, die untereinander 
in einem durch Sichtbeziehungen 
erlebbaren Zusammenhang stehen 
und in ihrer Gesamtheit wesentlich
zum Charakter des Denkmalbereichs 
beitragen.

Wesentlich für die räumlichen Bezüge 
- sowohl innerhalb des Denkmalberei-
ches als auch zwischen diesem und 
seiner unmittelbaren Umgebung - sind 
vor allem zwei Faktoren: zum einen 
der Umstand, dass beide Straßenzüge 
nur einseitig bebaut sind und zum 
anderen die spezifischen topografi-
schen Gegebenheiten.

Dadurch, dass Jägerweg und Burg-
seestraße nur auf einer Seite eine 
Bebauung aufweisen, sind sie nur 
bedingt als Straßenräume erlebbar, da 
sie über keine geschlossenen Raum-
kanten verfügen. Statt einer bauli-
chen Begrenzung an der gegenüber 
liegenden Seite ist der Straßenraum 
hier offen. Er ist im Falle des Jäger-

wegs lediglich durch eine niedrige 
Böschung mit Baumreihe optisch von 
der dahinter anschließenden weitläufi-
gen Frei- und Parkfläche abgegrenzt. 
Der Blick geht hier ohne Hindernisse 
frei über den Burgsee hinweg Rich-
tung Altstadt, wo Dom, Theater und 
Schloss die Höhendominanten bilden. 
In der Burgseestraße ist die Situation 
insofern etwas anders, als auf der 
unbebauten Ostseite der südliche Teil 
des Schlossgartens liegt. Er ist durch 
einen Zaun von der Straße getrennt 
und mit hohen Bäumen bestanden, 
so dass hier kein Weitblick möglich 
ist. Auf der kleinen Fläche des Denk-
malbereichs gibt es einen erheblichen 
Geländeanstieg zwischen Jägerweg 
und Johannes-Stelling-Straße. Wäh-
rend der Straßenzug Jägerweg sowie 
die Baureihe an seiner Südseite auf 
gleichmäßiger Höhe liegen, steigt 
das Terrain dahinter ziemlich steil an, 
wovon sowohl die Gartengrundstücke 
des Jägerwegs als auch die Bebauung 
an der Burgseestraße betroffen sind. 
Von der Johannes-Stelling-Straße hat 
man einen Blick in die sehr viel tiefer 
gelegenen Garten- und Hofbereiche. 
Ebenso ist von dieser erhöhten Lage 
aus der Durchblick zwischen den 
Baukörpern zur Altstadt gut möglich. 
Die Häuserreihe an der Burgseestraße 
erhält durch den Geländeanstieg ihren 
spezifischen Charakter: Die relativ 
einheitlich gestalteten Gebäude haben 
versetzte Trauf- und Firsthöhen, die 
Reihe der Zwerchhausgiebel steigt stu-
fenförmig an, ebenso die Abschnitte 
in den Einfriedungsgittern. In umge-
kehrter Richtung eröffnet sich eine 
gute Sicht auf den tiefer gelegenen 
Schlossgarten.

e) die Frei- und Verkehrsflächen in 
ihrer Ausformung
Die Umgebung des Denkmalbereichs 
ist geprägt von den unmittelbar 
angrenzenden gestalteten Grünflä-
chen des Schlossgartens. Nordwest-
lich des Jägerwegs liegt eine weit-
läufige asphaltierte Fläche mit den 
Schienenanlagen und Gebäuden der 
Straßenbahn-Wendeanlage Bertha-
Klingberg-Platz.

Die Fahrbahn des Jägerwegs weist 
eine asphaltierte Oberfläche auf und 
ist beidseitig begrenzt von Bordstei-
nen aus Granit. Nur an der Südseite 
ist ein mit Zementpflastersteinen 

belegter Fußweg vorhanden. An der 
unbebauten Nordseite lassen die auf 
einer niedrigen Böschung angelegte 
Baumreihe und Ziersträucher eine 
optische Grenze zur Freifläche neben 
dem Schlossgarten entstehen.

Die Burgseestraße hat eine Fahrbahno-
berfläche aus Granitsteinen, die zum 
Fußweg an der Westseite durch eine 
Bordsteinkante aus Granit begrenzt 
ist. Eine gestalterische Besonderheit 
ist die durch den Höhenanstieg in 
Richtung Johannes-Stelling-Straße 
bedingte terrassenartige Abstufung 
des Fußweges. Dieser ist mit Beton-
platten, roten Klinkern, Kleinpflaster 
und Mosaiksteinen befestigt.
Abgesehen vom Jägerweg 2 haben 
alle Grundstücke Vorgärten, die 
entlang der Straße mit Einfriedungen 
versehen sind. Typischerweise beste-
hen diese aus Metallgitterzäunen, 
teilweise zwischen Mauerpfeilern. 
Eine Ausnahme bildet der Jägerweg 
1 mit einer Heckeneinfriedung. Zu 
den Grundstücken gehören große 
Hausgärten, die individuell mit teil-
weise alten Laub- und Nadelbäumen, 
Ziersträuchern und Rasenflächen 
gestaltet sind.
Nur der Hofbereich am Jägerweg 4 
ist als Grünfläche ganz aufgegeben 
und in einen Parkplatz umgewandelt 
worden. Zur deutlich höher gelegenen 
Johannes-Stelling-Straße sind die 
Grundstücke mit einem Metallzaun 
abgeschirmt.

§ 5
Rechtsfolgen

(1) Mit Inkrafttreten dieser Verord-
nung unterliegt der Denkmalbereich 
„Jägerweg/Burgseestraße“ den 
Bestimmungen des Denkmalschutz-
gesetzes des Landes Mecklenburg-
Vorpommern in der jeweils gültigen 
Fassung.

(2) Maßnahmen, die in den in § 4 dar-
gestellten Schutzgegenstand (Grund-
riss und Erscheinungsbild) eingreifen, 
bedürfen der Genehmigung der unte-
ren Denkmalschutzbehörde. Verstöße 
dagegen gelten als Ordnungswidrig-
keiten. Erfordert eine solche Maß-
nahme nach anderen gesetzlichen 
Bestimmungen eine Planfeststellung, 
Genehmigung, Erlaubnis, Bewilligung, 

Zulassung oder Zustimmung, so haben 
die dafür zuständigen Behörden die 
Belange der Denkmalpflege und des 
Denkmalschutzes entsprechend § 7 
DSchG M-V zu berücksichtigen.

(3) Der Schutz der sich innerhalb des 
Denkmalbereiches befindenden Einzel-
denkmale durch das Denkmalschutz-
gesetz wird von dieser Verordnung 
nicht eingeschränkt.

(4) Verstöße gegen das Denkmal-
schutzgesetz DSchG M-V in seiner 
jeweiligen Fassung können gemäß 
§ 26 DSchG M-V als Ordnungswid-
rigkeiten mit einer Geldbuße bis zu 
150.000,- Euro, bei Verstoß gegen § 
7 Abs. 1 Buchstabe a) DSchG M-V bis 
zu 1,5 Millionen Euro geahndet wer-
den. Verstöße gegen § 4 Abs. 2 Satz 
1 dieser Verordnung können gemäß § 
19 SOG M-V als Ordnungswidrigkeiten 
mit einer Geldbuße bis zu 5.000,- Euro 
geahndet werden.

§ 6
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach 
ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Ausgefertigt: 
Schwerin, den 20.04.2011

Dienstsiegel

Die Oberbürgermeisterin
Landeshauptstadt Schwerin
- Untere Denkmalschutzbehörde -
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Bekanntmachung des Regionalen 

Planungsverbandes Westmecklenburg

Die 39. Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes Westmeck-
lenburg findet 

am Donnerstag, 
dem 05. Mai 2011,
um 17.00 Uhr
in der Kreisverwaltung Nordwestmecklenburg
(Grevesmühlen, Börzower Weg 1 – Kreissitzungssaal)

statt.

Als Tagesordnung ist vorgesehen:

1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung durch den Verbandsvorsitzenden
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Feststellung der Tagesordnung
4. Protokollkontrolle der 38. Verbandsversammlung vom 02.03.2011
5. Tätigkeitsbericht des Verbandsvorsitzenden
6. Öffentliche Anfragen
7. Neuaufstellung des RREP WM  
a) Information zur 3. Beteiligungsstufe
b) Änderungen am Entwurf des RREP WM (Text einschl. Übersichtskarten und
 Karte M 1:100.000) und am Entwurf des Umweltberichtes zum RREP WM
c) Abwägungsdokumentation zur 3. Beteiligungsstufe
d) Beschlussfassung über die Abwägung der Stellungnahmen zur 3. Beteili-
gungsstufe, die überarbeiteten Entwürfe des RREP WM und des Umweltberich-
tes, die zusammenfassende Umwelterklärung, und die Übergabe der Unterlagen 
an die Oberste Landesplanungsbehörde zur Einleitung der Rechtsfestsetzung
8. Erläuterung der Jahresrechnung 2010 und Beschlussfassung über die Entlas-
tung des Vorstandes vom Haushalt 2010
9. Sonstiges

Die Sitzung ist öffentlich.

gez. Rolf Christiansen
Verbandsvorsitzender

Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 67.11 „Marina am 
Werderkanal - Nord“
Die Landeshauptstadt Schwerin hat am 15. März 2011 beschlossen, den Bebau-
ungsplan Nr. 67.11 „Marina am Werderkanal - Nord“ aufzustellen.
Das Plangebiet ist ca. 1,2 ha groß und ist im Übersichtsplan dargestellt.

Das bisher als Servicestützpunkt zur Straßenunterhaltung genutzte und seit 
mehreren Jahren brachliegende Areal soll mit einer der attraktiven Lage am 
Ziegelaußensee entsprechenden Wohn- und Ferienwohnanlage neu bebaut 
werden. Wenn möglich, sollen dabei für einen Teil der Wohneinheiten auch 
Bootsliegeplätze entstehen.

Der Entwurf ist im Internet unter www.schwerin.de/stadtplanung einzusehen.

Landeshauptstadt Schwerin
Die Oberbürgermeisterin
i. V. Dr. Wolfram Friedersdorff

Bebauungsplan Nr. 67.11 „Marina am Werderkanal - Nord“

Schwerin schützt biologische Vielfalt

Schwerin ist beim Schutz der biologischen Vielfalt auf einem guten Weg: Beim 
bundesweiten Wettbewerb der Deutschen Umwelthilfe zur Wahl der Bundes-
hauptstadt der Biodiversität hat sich die Landeshauptstadt unter 124 teilneh-
menden Kommunen im oberen Drittel platziert. „Damit können wir einschätzen, 
wo wir mit unseren Bemühungen zur Förderung der biologischen Vielfalt im bun-
desweiten vergleich stehen“, so Umweltamtsleiterin Carola Nitz. Die Deutsche 
Umwelthilfe hatte in einer Fragebogenaktion Antworten von 124 teilnehmenden 
Städten und Gemeinden ausgewertet und Hannover zur Bundeshauptstadt der 
Biodiversität 2010 erklärt. Schwerin belegte unter den 30 Teilnehmerstädten 
mit 30.000 bis 100.000 Einwohnern Platz 6. „Wir haben also noch Potential für 
weitere Verbesserungen.“ Noch in diesem Jahr will die Verwaltung der Stadtver-
tretung eine konkrete Maßnahmenliste zur Förderung der Biologischen Vielfalt 
im Stadtgebiet Schwerins zur Entscheidung vorlegen.


